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 Veröffentlicht am 29.09.1987

Norm

StGB §3 A2

StPO §313 C

Rechtssatz

War durch das Vorbringen des Angeklagten in der Hauptverhandlung bloß indiziert, daß zwar eine Notwehrsituation

bestand, daß er jedoch das Maß zulässiger Verteidigung aus Zorn oder Rache, also aus sogenannten sthenischen

A<ekten, nicht eingehalten hat, so liegen die Voraussetzungen für eine Fragestellung nach Notwehr oder

Notwehrüberschreitung (in Verbindung mit einer Eventualfrage nach dem in Betracht kommenden

Fahrlässigkeitsdelikt) nicht vor, weil diesfalls eben - insgesamt - keine Tatsachen vorgebracht wurden, die im Falle ihres

Nachweises die Strafbarkeit (wegen der Vorsatztat) ausschließen würden.
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